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1. ALLGEMEINES 

1.1. Auftraggeber 

Bezirksgericht Mödling, per Beschluss vom 20. August 2025 

1.2. Aktenzahl 

Exekutionssache: 5 E 39/ 25i 

1.3. Betreibende Partei 

Mag. Maximilian Kocher 
Bahnstraße 43 
2345 Brunn am Gebirge 
als Masseverwalter im KonkursFN505227g, Top News N 

vertreten durch 

Mag. Maximilian Kocher 
Rechtsanwalt 
Bahnstraße 43 
2345 Brunn am Gebirge 

1.4. Verpflichtete Partei 

Anneliese Reicher 
geb. 07.12.1957 
Reisenbauerring 6/1/31 
2351 Wiener Neudorf 

1.5. Auftrag/Zweck 

Der Sachverständige wird beauftragt schriftlich Befund und Gutachten über den Wert der BLNr. 34 
(72/10870 Anteile) verbunden mit Wohnungseigentum an W 31, St I der Liegenschaft KG 16128 
Wiener Neudorf, EZ 1513 per Adresse 2351 Wiener Neudorf, Reisenbauer-Ring 6 zur 
Durchführung der bewilligten Zwangsversteigerung zu erstatten.  

1.6. Grundlagen und Unterlagen 

Dem Sachverständigen stehen seine erhobenen und die vom Auftraggeber übergebenen 
Grundlagen und Unterlagen sowie die allgemeinen Grundlagen aus der Literatur und Wissenschaft 
zur Verfügung. 
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1.6.1. Vom Sachverständigen erhobene 

Grundlagen und Unterlagen 

• Befundaufnahme an Ort und Stelle am 17. September 2025, um 09:00 Uhr unter 
Anwesenheit von: 
§ Frau Anneliese Reicher 
§ Herr Mag. Maximilian Kocher 
§ dem gefertigten Sachverständigen 

• Grundbuchsauszug, online  
• Einsichtnahme in den Bauakt der zuständigen Baubehörde Wiener Neudorf 
• Abfrage der Hausverwaltung WET Gmbh 
• Ortsplan, online 
• Flächenwidmungs- u. Bebauungsplan 
• Altlastenkataster, online 
• Lärmkarte 
• Marktrecherche und Erhebungen von Vergleichswerten 
• Anfertigen einer Fotodokumentation 

1.6.2. Literatur 

• Stabentheiner, LiegenschaftsbewertungsG2, 2005 

• ÖNORM B 1802 

• Kothbauer/Reithofer, Liegenschaftsbewertungsgesetz, 2013 

• Kranewitter, Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage, 2017 

• SV-Landesverband Steiermark und Kärnten, Nutzungsdauerkatalog baulicher Anlagen und 
Anlagenteile, 2020 

• Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage, 2023 

• Bienert/Funk, Immobilienbewertung Österreich, 4.Auflage, 2022 

• Seiser, Der Wert von Immobilien, 2011 

• Kranewitter H. u.a.: Zeitschrift für Liegenschaftsbewertung  

• Pallitsch/Pallitsch/Kleewein, NÖ Baurecht, 11. Auflage 2019 

• Deixler-Hübner, Exekutionsordnung Kommentar, Band 2, 2020 

• Wirtschaftskammer Österreich – Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder: 
Immobilienpreisspiegel 2019 - 2022 

• Remax, Real Estate Future Index, Preisprognose 2025 
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1.7. Bewertungsstichtag 

Bewertungsstichtag ist der 17.9.2025, Tag der Befundaufnahme. 

1.8. Allgemeine Vorbemerkungen 

Das Gutachten wurde ausschließlich nach den Bestimmungen des 
Liegenschaftsbewertungsgesetzes 1992, BGBl. 1992/150 erstellt. 
Es wird der Verkehrswert gemäß § 2 Abs 2 LBG ermittelt. 
Währungsbeträge sind in Euro angegeben, Flächenmaße in Quadratmetern.  
Der Bau- und Erhaltungszustand des Gebäudes wurde ausschließlich durch äußeren Augenschein 
anlässlich der Befundaufnahme festgestellt und klassifiziert. Detaillierte Untersuchungen des 
Bauzustandes wurden nicht durchgeführt. Zerstörende Untersuchungen wurden nicht ausgeführt, 
weshalb Angaben über nicht sichtbare Bauteile und Baustoffe auf Auskünften, die dem 
Sachverständigen erteilt wurden, sowie auf vorgelegten Unterlagen oder Annahmen beruhen. 
Die Bewertung allfälliger Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Herstellungskosten wird vom 
Sachverständigen entsprechend seinen Erfahrungen angesetzt. Es wird dabei von einer der Lage 
und der jeweiligen Nutzung des Objektes marktkonformen Ausführung ausgegangen. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die technische Ausstattung des Objektes nicht geprüft wurde 
(Stromleitungen, Wasserleitungen, Heizungsleitungen, Abwasserleitungen usw.). Dies gilt ebenso 
für die Statik des Gebäudes. 
Der Wertermittlung werden die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, 
ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem bei der örtlichen 
Besichtigung, erkennbar waren oder sonst bekannt geworden sind. 
Die Berechnungen in diesem Gutachten werden computergestützt durchgeführt. Da das 
Kalkulationsprogramm auf mehrere Stellen hinter dem Komma genau rechnet, die Ergebnisse 
jedoch automatisch ab- oder aufgerundet dargestellt werden, können sich bei einem Nachvollzug 
der Kalkulationen mit den aufgeführten gerundeten Werten scheinbare Ungenauigkeiten ergeben. 
Bei der Lieferung von Grundstücken im Zwangsversteigerungsverfahren durch den Verpflichteten 
an den Ersteher kommt es zum Übergang der Steuerschuld auf den Ersteher. Die Lieferung von 
Grundstücken ist gemäß § 6 Abs 1 Z 9 lit a UStG grundsätzlich steuerfrei. Es besteht für 
vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer jedoch auch die Option, diese Lieferungen gem. § 6 Abs 
2 UStG steuerpflichtig zu behandeln. Zum Übergang der Steuerschuld gemäß § 19 Abs 1 b lit c 
UStG kommt es, wenn der Veräußerer auf die Steuerbefreiung für den Umsatz gemäß § 6 Abs 2 
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UStG verzichtet. In diesem Fall ist nach der Judikatur das Meistbot als Bruttoentgelt anzusehen, 
das gegebenfalls auch die Umsatzsteuer enthält. (Mini in Deixler-Hübner, Kommentar EO (2020) 
§156 RZ 64 -72) 
Dieses Gutachten gründet sich auf die vom Auftraggeber erhaltenen Unterlagen und erteilten 
Informationen. Sollten sich Änderungen ergeben, die bis dato nicht bekannt bzw. ersichtlich 
gemacht wurden, behält sich der SV die Rücknahme und/ oder Ergänzung dieses Gutachtens vor. 
Haftungen des Sachverständigen gegenüber Dritten sind ausgeschlossen. Für allenfalls 
eintretende Schadensfälle, für die der Auftragnehmer einzustehen hat, ist die Haftung jedenfalls 
mit € 400.000,- begrenzt. Dieses Gutachten ist ausschließlich für den oben genannten Zweck 
erstellt worden und ist daher für andere Verwendungen, insbesondere für steuerliche oder 
versicherungstechnische Zwecke, nicht geeignet. 
Die Vervielfältigung oder Veröffentlichung des Gutachtens darf weder im Ganzen noch in Teilen 
vorgenommen werden. Ausdrücklich untersagt ist auch das Hochladen des Gutachtens oder 
einzelner Teile desselben auf Plattformen für „künstliche Intelligenz“. 

1.9. Verhaltensgrundsätze 

Das vorliegende Gutachten wurde durch den gefertigten Gutachter unabhängig, unparteiisch und 
objektiv erstellt. Alle Angaben, Informationen und Unterlagen, die zur Erstellung des Gutachtens 
verwendet wurden, sowie der Inhalt des Gutachtens, insbesondere der ermittelte Wert, unterliegen 
der Vertraulichkeit.  

1.10. Hinweispflicht gem. Ö-Norm B 1802 

Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere der 
Notwendigkeit auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Resultat keine mit mathematischer 
Exaktheit feststehende Größe sein und bedeutet nicht notwendigerweise, dass ein entsprechender 
Preis, auch bei gleichbleibenden äußeren Umständen, im Einzelfall jederzeit, insbesondere 
kurzfristig, am Markt realisierbar ist. Sollte eine solche kurzfristige Veräußerung - aus welchem 
Grund auch immer - notwendig sein, so behält sich der SV vor, vom festgesetzten Verkehrswert 
einen entsprechenden weiteren Abschlag vorzunehmen. 
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2. BEFUND 

2.1. Grundbuchstand 

2.1.1. A-Blatt 

 

2.1.2. B-Blatt 

	

GBREPUBLIK ÖSTERREICH
GRUNDBUCH

Auszug aus dem Hauptbuch

KATASTRALGEMEINDE 16128 Wiener Neudorf                        EINLAGEZAHL  1513
BEZIRKSGERICHT Mödling

*******************************************************************************
Letzte TZ 4189/2025
WOHNUNGSEIGENTUM
Plombe 5626/2025
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012
************************************* A1 **************************************
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE
   764/7     GST-Fläche              6764
             Bauf.(10)               1918
             Gärten(10)              4846  Reisenbauer-Ring 6
Legende:
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude)
Gärten(10): Gärten (Gärten)
************************************* A2 **************************************
************************************* B ***************************************
   5 ANTEIL: 72/10870
     Ing. Harald Rabl
     GEB: 1956-12-12 ADR: Reisenbauerring 6/I/6   2351
      a 3922/1984 Kaufvertrag 1984-01-04 Eigentumsrecht
      b 3922/1984 Wohnungseigentum an W 6 Stg I
      c 7561/1980 Veräußerungsverbot
   8 ANTEIL: 35/10870
     Petra Lapinski
     GEB: 1978-11-11 ADR: Malzgasse 9, Guntramsdorf   2353
      b 3922/1984 Wohnungseigentum an W 8 St I
      m 8972/2013 IM RANG 8749/2013 Kaufvertrag 2013-11-26 Eigentumsrecht
  13 ANTEIL: 72/10870
     Peter Grabmayer
     GEB: 1955-01-12 ADR: Fellentorstr. 4   6923
      a 3922/1984 Kaufvertrag 1984-01-04 Eigentumsrecht
      b 3922/1984 Wohnungseigentum an W 11 St I
      c gelöscht
  14 ANTEIL: 65/10870
     Sabine Ambrosi
     GEB: 1966-10-13 ADR: Friedrich Schiller-Str. 98-100/14/2, Mödling   2340
      b 3922/1984 Wohnungseigentum an W 12 St I
      c 7561/1980 Veräußerungsverbot
      h 9949/2007 IM RANG 7575/2007 Kaufvertrag 2007-09-20 Eigentumsrecht
  15 ANTEIL: 83/21740
     Josef Marx
     GEB: 1949-07-16 ADR: Reisenbauerring 6/I/14   2351
      a 3922/1984 Kaufvertrag 1984-01-04 Eigentumsrecht
      b 3922/1984 Wohnungseigentum an W 14 St I
      c 3922/1984 Verbindung gem § 12 Abs 1 WEG 1975
      d 7561/1980 Veräußerungsverbot
  16 ANTEIL: 83/21740
     Gabriele Marx
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     GEB: 1959-07-09 ADR: Reisenbauerring 6/I/14   2351
      a 3922/1984 Kaufvertrag 1984-01-04 Eigentumsrecht
      b 3922/1984 Wohnungseigentum an W 14 St I
      c 3922/1984 Verbindung gem § 12 Abs 1 WEG 1975
      d 7561/1980 Veräußerungsverbot
  18 ANTEIL: 65/21740
     Michael Schinzel
     GEB: 1957-04-15 ADR: Reisenbauerring 6/I/17   2351
      a 3922/1984 Kaufvertrag 1984-01-04 Eigentumsrecht
      b 3922/1984 Wohnungseigentum an W 17 St I
      c 3922/1984 Verbindung gem § 12 Abs 1 WEG 1975
      d 7561/1980 Veräußerungsverbot
  19 ANTEIL: 65/21740
     Ingeborg Silvia Schinzel
     GEB: 1959-01-19 ADR: Reisenbauerring 6/I/17   2351
      a 3922/1984 Kaufvertrag 1984-01-04 Eigentumsrecht
      b 3922/1984 Wohnungseigentum an W 17 St I
      c 3922/1984 Verbindung gem § 12 Abs 1 WEG 1975
      d 7561/1980 Veräußerungsverbot
  20 ANTEIL: 35/10870
     Hermine Strohner
     GEB: 1955-08-03 ADR: Reisenbauerring 6/I/18   2351
      a 3922/1984 Kaufvertrag 1984-01-04 Eigentumsrecht
      b 3922/1984 Wohnungseigentum an W 18 St I
      c gelöscht
  25 ANTEIL: 72/10870
     Peter Bekesi
     GEB: 1957-07-03 ADR: Reisenbauerring 6/I/21   2351
      b 3922/1984 Wohnungseigentum an W 21 St I
      c 7561/1980 Veräußerungsverbot
      d 5345/1993 Übergabsvertrag 1992-10-30 Eigentumsrecht
  26 ANTEIL: 65/10870
     Lydia Ziegler
     GEB: 1968-07-03 ADR: Reisenbauerring 7/4/12, Wiener Neudorf   2351
      b 3922/1984 Wohnungseigentum an W 22 St I
      c 7561/1980 Veräußerungsverbot
      e 8192/1998 IM RANG 4725/1998 Kaufvertrag 1998-05-07 Eigentumsrecht
          vorgemerkt
      f 10439/1998 Rechtfertigung
  32 ANTEIL: 87/21740
     Josef Heiling
     GEB: 1962-03-20 ADR: Hartl 74   8224
      b 3922/1984 Wohnungseigentum an W 30 St I
      d 7561/1980 Veräußerungsverbot
      f 8251/1988 IM RANG 3208/1988 Kaufvertrag 1988-04-27 Eigentumsrecht
      g 8251/1988 Verbindung gem § 12 Abs 1 WEG 1975
  33 ANTEIL: 87/21740
     Gerlinde Heiling
     GEB: 1961-07-07 ADR: Lampergg. 38   8225
      b 3922/1984 Wohnungseigentum an W 30 St I
      d 7561/1980 Veräußerungsverbot
      f 8251/1988 IM RANG 3208/1988 Kaufvertrag 1988-04-27 Eigentumsrecht
      g 8251/1988 Verbindung gem § 12 Abs 1 WEG 1975
  34 ANTEIL: 72/10870
     Anneliese Reicher
     GEB: 1957-12-07 ADR: Reisenbauerring 6/1/31   2351
      b 3922/1984 Wohnungseigentum an W 31 St I
      f 4039/1991 Kaufvertrag 1987-09-28, Kaufvertrag 1991-06-06 Eigentumsrecht
          vorgemerkt
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2.1.3. C-Blatt 

 

 

      a 7436/1988 Pfandurkunde 1988-09-22
          PFANDRECHT                                    Höchstbetrag 600.000,--
          für Die Erste österreichische Spar-Casse - Bank
      b 1642/1989 Löschungsverpflichtung zugunsten Land
          Niederösterreich
  82    auf Anteil B-LNR 57 58
      a 1642/1989 Schuldschein 1989-02-17
          PFANDRECHT                                                  84.000,--
          9 % VZ, NGS 8.400,-- für Land Niederösterreich
  83    auf Anteil B-LNR 387
      a 2010/1989 Pfandurkunde 1988-09-29
          PFANDRECHT                                    Höchstbetrag 390.000,--
          für Raiffeisenkasse Maria Enzersdorf registrierte
          Genossenschaft mit beschränkter Haftung
  89    auf Anteil B-LNR 153
      a 5696/1990 Pfandurkunde 1989-08-17
          PFANDRECHT                                    Höchstbetrag 260.000,--
          für Raiffeisenkasse Maria Enzersdorf registrierte
          Genossenschaft mit beschränkter Haftung
 141    auf Anteil B-LNR 34
      a 2031/1995 Urkunde 1995-02-27
          PFANDRECHT                                          vollstr 32.258,66
          10,5 % VZ seit 1995-01-16 aus 30.787,45, Kosten 50,-- für
          Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft
          (10 E 2796/95w)
      b 6996/1997 Löschungsverpflichtung zugunsten Kreditverein der
          Bank Austria für Niederösterreich und das Burgenland
 148    auf Anteil B-LNR 34
      a 5060/1995 Urkunde 1995-02-14
          PFANDRECHT                                           vollstr 6.620,63
          6,5 % Z seit 1995-01-01, Kosten 1.712,-- und 310,60 für
          Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft "AUSTRIA"
          Aktiengesellschaft (10 E 6130/95i)
      b 6996/1997 Löschungsverpflichtung zugunsten Kreditverein der
          Bank Austria für Niederösterreich und das Burgenland
 152    auf Anteil B-LNR 34
      a 5880/1995 Urkunde 1995-04-14
          PFANDRECHT                                           vollstr 4.448,--
          6,5 % Z seit 1995-03-01, Kosten 1.119,68 und 1.367,60 für
          Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft "AUSTRIA"
          Aktiengesellschaft (10 E 7203/95h)
      b 6996/1997 Löschungsverpflichtung zugunsten Kreditverein der
          Bank Austria für Niederösterreich und das Burgenland
 154    auf Anteil B-LNR 34
      a 6767/1995 Urkunde 1995-06-28
          PFANDRECHT                                           vollstr 8.705,40
          10,5 % VZ seit 1995-04-18 aus 8.423,04, Kosten 50,-- für
          Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft
          (10 E 8378/95b)
      b 6996/1997 Löschungsverpflichtung zugunsten Kreditverein der
          Bank Austria für Niederösterreich und das Burgenland
 206    auf Anteil B-LNR 34
      a 5210/1999 Urkunde 1998-05-19
          PFANDRECHT                                      vollstr. 1.636.185,40
          8,04 % Z aus 1.534.941,10 seit 1998-05-14, Kosten 70,--,
          70,-- für Wiener Gebietskrankenkasse (BE 891 272 6/lak)
          (10 E 3899/99g)
 209    auf Anteil B-LNR 34
      a 10749/1999 Klage gem. § 13c Abs 4 WEG
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          (18 C 750/99x)
 212    auf Anteil B-LNR 34
      a 454/2000 Urkunde 1999-08-31, Urkunde 1999-11-09
          PFANDRECHT                                         vollstr. 26.005,--
          Kosten 1.132,-- für Republik Österreich
          (10 E 305/00g)
 220    auf Anteil B-LNR 34
      a 8939/2000 Urkunde 2000-10-10
          PFANDRECHT                                         vollstr. 72.947,96
          7,92 % Z aus 72.947,96, Kosten 2.475,-- für
          Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft -
          Landesstelle NÖ
          (10 E 6169/00k)
 221    auf Anteil B-LNR 34
      a 9100/2000 Klage gem. § 13c Abs 4 WEG wg. 4.934,32
          (18 C 868/00d)
 225    auf Anteil B-LNR 34
      a 10709/2000 Klage gem. § 13c WEG wg. S 4.934,32 s.A.
          (4 C 2008/00y)
 232    auf Anteil B-LNR 34
      a 3256/2001 Klage gem. § 13c Abs 4 WEG wg. 5.156,32 s.A.
          (14 C 532/01i)
 243    auf Anteil B-LNR 34
      a 6264/2001 Klage gem § 13c Abs 4 WEG hins 2.715,38 s.A. (3 C
          966/01g)
 311    auf Anteil B-LNR 286
      a 10044/2003 Pfandurkunde 2003-10-30
          PFANDRECHT                                 Höchstbetrag EUR 84.500,--
          für Bank Austria Creditanstalt AG
 318    auf Anteil B-LNR 162
      a 3938/2004
          BELASTUNGS- UND VERÄUSSERUNGSVERBOT
          für Dr. Arno Brauneis, geb 1960-04-18
 322    auf Anteil B-LNR 304
      a 6895/2004
          BELASTUNGS- UND VERÄUSSERUNGSVERBOT für
          Wilhelm Schmid, geb 1956-07-02
 338    auf Anteil B-LNR 275
      a 6692/2005 Urkunde 2005-06-21
          PFANDRECHT                                            mtl. EUR 200,--
          12 % VZ, NGK EUR 5.000,-- für
          Josef Tiboretz, geb. 1956-11-28
 339    auf Anteil B-LNR 275
      a 6692/2005
          BELASTUNGS- UND VERÄUSSERUNGSVERBOT gem. Pkt. 9
          Notariatsakt 2005-06-21 für
          Eveline Kleinpeter, geb. 1956-12-02
 342    auf Anteil B-LNR 183
      a 1299/2006
          BELASTUNGS- UND VERÄUSSERUNGSVERBOT gem. Pkt. II
          Vereinbarung 2006-01-18 für Peter Stania, geb. 1944-08-17
 349    auf Anteil B-LNR 335
      a 9909/2006 Pfandurkunde 2006-10-31
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 150.000,--
          für Bank Austria Creditanstalt AG
      b gelöscht
 351    auf Anteil B-LNR 422
      a 1830/2007 Pfandurkunde 2006-12-20
          PFANDRECHT                                 Höchstbetrag EUR 78.000,--
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          für Bank Austria Creditanstalt AG
      b gelöscht
 352    auf Anteil B-LNR 315 316
      a 1933/2007 Pfandurkunde 2006-12-29
          PFANDRECHT                                 Höchstbetrag EUR 65.000,--
          für Bank Austria Creditanstalt AG
 358    auf Anteil B-LNR 34
      a 6549/2007 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (14 C 882/07v)
 376    auf Anteil B-LNR 244
      a 7662/2008 Pfandurkunde 2008-10-09
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 130.000,--
          für Sparkasse Baden
 377    auf Anteil B-LNR 275
      a 7978/2008 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (4 C 1696/08b)
 382    auf Anteil B-LNR 275
      a 1025/2009 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (3 C 221/09k)
 383    auf Anteil B-LNR 261
      a 1107/2009 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (14 C 219/09x)
 384    auf Anteil B-LNR 275
      a 2461/2009 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (4 C 445/09h)
 386    auf Anteil B-LNR 275
      a 4285/2009 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (14 C 756/09t)
 390    auf Anteil B-LNR 275
      a 6337/2009 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (3 C 1081/09f)
 393    auf Anteil B-LNR 261
      a 7382/2009 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (4 C 1229/09b)
 394    auf Anteil B-LNR 46
      a 7596/2009
          DIENSTBARKEIT des Wohnungsgebrauchsrechtes im Sinne und
          Umfange Vertragspunkt Siebentens not Schenkungsvertrag
          2009-08-18 für Hermine Karner, geb 1923-01-16
 399    auf Anteil B-LNR 261
      a 3465/2010 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (3 C 635/10v)
 402    auf Anteil B-LNR 329 330
      a 7081/2010
          WOHNUNGSGEBRAUCHSRECHT
          für Renate Sommer, geb 1947-10-21
 403    auf Anteil B-LNR 329 330
      a 7081/2010
          BELASTUNGS- UND VERÄUSSERUNGSVERBOT
          für Renate Sommer, geb 1947-10-21
 407    auf Anteil B-LNR 275
      a 8318/2010 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (4 C 1563/10x)
 411    auf Anteil B-LNR 275
      a 1489/2011 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (3 C 260/11y)
 414    auf Anteil B-LNR 275
      a 6656/2011 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (14 C 992/11a)
 434    auf Anteil B-LNR 275
      a 4574/2013 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (4 C 773/13z)
 435    auf Anteil B-LNR 55
      a 8077/2013 Pfandurkunde 2013-09-18
          PFANDRECHT                                 Höchstbetrag EUR 40.000,--
          für Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen (FN 99100k)
      b gelöscht
 439    auf Anteil B-LNR 116
      a 3560/2014
          WOHNUNGSGEBRAUCHSRECHT
          gem Punkt Zweitens not Dienstbarkeitsbestellungsvertrag
          2014-03-20 für Wolfgang Ecker geb 1964-06-29
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          Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft
          (FN 205340x)
      b gelöscht
 519    auf Anteil B-LNR 413
      a 4206/2022 Pfandbestellungsurkunde 2022-05-02
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 350.000,--
          für Oberbank AG (FN 79063w)
 521    auf Anteil B-LNR 275
      a 5439/2022 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (3 C 567/22m)
 522    auf Anteil B-LNR 345
      a 5476/2022 Pfandurkunde 2022-07-13
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 310.000,--
          für Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen (FN 99100k)
 523    auf Anteil B-LNR 414
      a 7313/2022 Pfanbestellungsurkunde 2022-09-08
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 399.600,--
          für UniCredit Bank Austria AG (FN 150714p)
 524    auf Anteil B-LNR 275
      a 7492/2022 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (4 C 811/22a)
 525    auf Anteil B-LNR 415
      a 7738/2022 Pfandbestellungsurkunde 2022-07-25
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 212.500,--
          für UniCredit Bank Austria AG (FN 150714p)
 526    auf Anteil B-LNR 440
      a 8742/2022 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (14 C 956/22y)
 527    auf Anteil B-LNR 417 418
      a 31/2023 Pfandbestellungsurkunde 2022-12-21
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 283.200,--
          für UniCredit Bank Austria AG (FN 150714p)
 528    auf Anteil B-LNR 440
      a 215/2023 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (4 C 37/23d)
 529    auf Anteil B-LNR 275
      a 865/2023 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (14 C 112/23g)
 530    auf Anteil B-LNR 420 421
      a 1042/2023 Pfandbestellungsurkunde 2023-02-02
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 178.800,--
          für UniCredit Bank Austria AG (FN 150714p)
 532    auf Anteil B-LNR 423 424
      a 2518/2023 Pfandbestellungsurkunde 2023-04-18
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 174.000,--
          für UniCredit Bank Austria AG (FN 150714p)
 533    auf Anteil B-LNR 425 426
      a 3355/2023 Pfandurkunde 2022-12-20
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 285.000,--
          für HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
          (FN 99073x)
 534    auf Anteil B-LNR 427
      a 4028/2023
          BELASTUNGS- UND VERÄUSSERUNGSVERBOT
          für Elisabeth Reisenbauer geb 1972-02-08
 535    auf Anteil B-LNR 34
      a 4182/2023 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (4 C 644/23v)
 536    auf Anteil B-LNR 34
      a 7726/2023 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (14 C 1343/23m)
 537    auf Anteil B-LNR 430
      a 7951/2023 Pfandurkunde 2023-02-03
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 280.000,--
          für Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen (FN 74508x)
 538    auf Anteil B-LNR 34
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          PFANDRECHT                                 vollstreckbar EUR 5.000,--
          4 % Z pro J aus EUR 5.000,-- seit 2023-03-05;
          Kosten: EUR 890,65 samt 4 % Z seit 2023-11-15;
          Antragskosten: EUR 388,14 für Mag. Maximilian Kocher
          geb 1967-12-09 als Masseverwalter im Konkurs Top News
          Neuheitenvertriebs GmbH, FN 505227g (10 E 115/24a)
      b 108/2024 Abweisung des Gesuchs um Einverleibung Pfandrecht
          Kosten: EUR 214,40 für Mag. Maximilian Kocher
          geb 1967-12-09 als Masseverwalter im Konkurs Top News
          Neuheitenvertriebs GmbH, FN 505227g (10 E 115/24a)
      c 4189/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens
          siehe C-LNR 553 lit a 1.) (5 E 39/25i)
 539    auf Anteil B-LNR 430
      a 365/2024 Pfandurkunde 2024-01-15
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 200.000,--
          für Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen (FN 74508x)
      b 365/2024 Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 885 KG 16128 Wiener Neudorf C-LNR 436
          EZ 1513 KG 16128 Wiener Neudorf C-LNR 539
          EZ 2901 KG 16111 Guntramsdorf C-LNR 114
 540    auf Anteil B-LNR 433 434
      a 611/2024
          BELASTUNGS- UND VERÄUSSERUNGSVERBOT
          für Siminette Mayer geb 1962-09-09
          Dr. Christian Mayer geb 1962-04-19
 541    auf Anteil B-LNR 55
      a 622/2024 (Entscheidendes Gericht BG Baden - 740/2024)
          Pfandurkunde 2023-12-21
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 186.000,--
          für Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen (FN 99100k)
      b 622/2024 (Entscheidendes Gericht BG Baden - 740/2024)
          Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 1513 KG 16128 Wiener Neudorf C-LNR 541
          EZ 699 KG 04106 Pottendorf C-LNR 61
 542    auf Anteil B-LNR 334
      a 2111/2024 Einleitung des Versteigerungsverfahrens
          gem § 12 Abs 2 WEG 2002 (2 A 522/19t)
 544    auf Anteil B-LNR 34
      a 4401/2024 Urteil 2024-04-18
          PFANDRECHT                                      vollstr EUR 35.000,--
          4 % Z p.a. aus EUR 36.158,36 seit 2024-01-01,
          Kosten EUR 6.466,56,
          4 % Z aus den Kosten seit 2024-04-18,
          Antragskosten EUR 1.720,31 für Mag. Maximilian Kocher als
          Masseverwalter im Konkurs über das Vermögen der Top News
          Neuheitenvertriebs GmbH (FN 505227g) (10 E 2924/24i)
      b 4884/2024 Berichtigung des Grundbuchs gem § 136 GBG
          (10 E 2924/24i)
      c 4189/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens
          siehe C-LNR 553 lit a 2.) (5 E 39/25i)
 545    auf Anteil B-LNR 334
      a 4605/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (4 C 853/24f)
 546    auf Anteil B-LNR 345
      a 4909/2024
          FRUCHTGENUSSRECHT
          gem Punkt 3. not Vereinbarung 2024-07-12
          mit der auflösenden Bedingung gem Punkt 8.
          für Na Töglhofer geb 1983-10-15
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Auf der Liegenschaft ist Wohnungseigentum begründet. Außerbücherliche Rechte und Lasten 
wurden nicht bekannt geben. Im Sinne des Bewertungszwecks im Rahmen des 
Exekutionsverfahrens erfolgt die Bewertung geldlastenfrei und bleiben allfällige Belastungs- und 
Veräußerungsverbote sowie die intabulierte Einleitung des Versteigerungsverfahrens 
unbeachtlich.  

 

 547    auf Anteil B-LNR 34
      a 5193/2024 Beschluss 2024-06-11
          PFANDRECHT                                           vollstr EUR 0,--
          Kosten restliche EUR 9.172,--, 4 % Z aus den Kosten seit
          2024-06-11, Antragskosten EUR 664,83 für Mag. Michael
          LUSZCZAK geb 1967-09-06 (10 E 3454/24f)
 548    auf Anteil B-LNR 334
      a 5231/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (14 C 801/24g)
 549    auf Anteil B-LNR 439
      a 5359/2024
          WOHNUNGSGEBRAUCHSRECHT
          gem Punkt Drittens not Schenkungsvertrag 2024-01-23
          für Anna Maria Welser geb 1947-02-10
 550    auf Anteil B-LNR 441 442
      a 6756/2024 Pfandbestellungsurkunde 2024-10-02
          PFANDRECHT                                             EUR 115.000,--
          18 % Z, 20 % VZ, 20 % ZZ, NGS EUR 23.000,--
          für UniCredit Bank Austria AG (FN 150714p)
 551    auf Anteil B-LNR 444
      a 1387/2025 Pfandbestellungsurkunde 2025-02-27
          PFANDRECHT                                              EUR 90.000,--
          18 % Z, 20 % VZ, 20 % ZZ, NGS EUR 18.000,--
          für UniCredit Bank Austria AG (FN 150714p)
 552    auf Anteil B-LNR 446
      a 2568/2025 Pfandurkunde 2025-03-10
          PFANDRECHT                                             EUR 120.000,--
          17 % Z, 18 % VZ, 18 % ZZ, NGS EUR 24.000,--
          für Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
          (FN 286283f)
 553    auf Anteil B-LNR 34
      a 4189/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur
          Hereinbringung von
          1.) vollstr. EUR 5.000,-- samt 4 % Z p.a. seit 2023-03-05
          (bei jährlicher Kapitalisierung) und der Kosten von EUR
          890,65 samt 4 % Z p.a. seit 2023-11-15
          IM RANG C-LNR 538
          2.) vollstr EUR 35.000,-- samt 4 % Z p.a. seit 2023-03-05
          und der Kosten von EUR 6.466,56 samt 4 % Z p.a. seit
          2024-04-18
          IM RANG C-LNR 544
          3.) der Kosten aus früheren Exekutionen von
          EUR 388,14 (Beschluss vom 2024-01-10, AZ 10 E 115/24a),
          EUR 1.720,31 (Beschluss vom 2024-07-16, AZ 10 E 2924/24i),
          EUR 202,38 (Beschluss vom 2024-07-19, AZ 10 E 2924/24i),
          EUR 35,-- (Beschluss vom 2024-07-19, AZ 10 E 2924/24i),
          EUR 35,-- (Beschluss vom 2024-08-13, AZ 10 E 2924/24i),
          sowie der mit EUR 1.212,12 (darin enthalten EUR 202,02 an
          20 % USt.) bestimmten Kosten des Exekutionsantrages
          für Mag. Maximilian KOCHER geb 1967-12-09 (5 E 39/25i)
      b 4189/2025 Abweisung des Mehrbegehrens an Kosten aus früheren
          Exekutionsverfahren iHv EUR 35,-- (Beschluss vom
          2024-01-29, AZ 10 E 115/24a) sowie Kosten von EUR 389,--
          (5 E 39/25i)

*********************************** HINWEIS ***********************************
          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS.

*******************************************************************************
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          für Mag. Maximilian KOCHER geb 1967-12-09 (5 E 39/25i)
      b 4189/2025 Abweisung des Mehrbegehrens an Kosten aus früheren
          Exekutionsverfahren iHv EUR 35,-- (Beschluss vom
          2024-01-29, AZ 10 E 115/24a) sowie Kosten von EUR 389,--
          (5 E 39/25i)

*********************************** HINWEIS ***********************************
          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS.

*******************************************************************************

Seite 39 von 40



 
Mag. (FH) Daniel Ertl, MSc 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilien 
 

 
GA 2351 Wiener Neudorf, Reisenbauer-Ring 6, W 31 St I  Seite 10 

2.2. Lage  

Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft befindet sich in der 
Gemeinde Wiener Neudorf im Bezirk Mödling im Bundesland 
Niederösterreich. Wiener Neudorf liegt südlich von Wien im 
Industrieviertel und zählt rd. 9.600 Einwohner.  
 

Die bewertungsgegenständliche Adresse lautet „2351 Wiener 
Neudorf, Reisenbauer-Ring 6“ und ist im Siedlungsgebiet der Gemeinde angrenzend an die Stadt 
Mödling gelegen. 

Abb. 1: Übersichtskarte Süden von Wien 

 
Quelle: Openstreetmap.org 

Wiener Neudorf 
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Abb. 2: Übersichtkarte Wiener Neudorf West 

 
Quelle: Openstreetmap.org 

Der Reisenbauer-Ring verläuft von der Steinfeldstraße im Norden in einem Ring um die Bauung 
und mündet südwärts in der Bahnstraße. 

Reisenbauerring 
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Abb. 3: Lage und nächste Umgebung 

 

Quelle: Openstreetmap.org 

Die umliegende Bebauung ist geprägt durch eine überwiegend großvolumige Bebauung zu 
Wohnzwecken. 

2.2.1. Infrastruktur 

In der Gemeinde Wiener Neudorf befinden sich Geschäfte für den täglichen Bedarf. Die Gemeinde 
verfügt über Volksschulen sowie mehrere Kindergärten. Im angrenzenden Mödling gibt es mehrere 
höhere Bildungseinrichtungen, u.a. eine höhere technische Lehranstalt, die mit 3.500 Schülern zu 
den größten Schulen Mitteleuropas zählt. Mödling verfügt weiters über ein Krankenhaus sowie ein 
sehr gutes Angebot an ärztlicher Versorgung. Für die Naherholung bietet der Wienerwald ein 
reichhaltiges Angebot.  

Stiege I Reisenbauer-Ring 6 

https://guntramsdorf.msgis.net/
https://guntramsdorf.msgis.net/
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2.2.2. Verkehrsanbindung 

Wiener Neudorf ist über regionale Busverbindungen sowie die Badner Bahn an das öffentliche 
Verkehrsnetz angeschlossen. Die nächstgelegene Bushaltestelle befindet sich im Bereich der 
Steinfeldstraße rd. 250m entfernt. Die Station der Badner Bahn befindet sich rd. 700m entfernt, der 
Bahnhof Mödling rd. 1,5km. Die Fahrzeit bis Wien Karlsplatz/Oper beträgt rd. 40min. 

Abb. 4: nächstgelegene Haltestelle 

 
Quelle: anachb.vor.at 

Für den Individualverkehr ist der Reisenbauer-Ring gut erreichbar. Die Liegenschaft ist von der 
Abfahrt der A21 Wiener Neudorf bzw. Brunn am Gebirge in wenigen Minuten zu erreichen. Die 
öffentliche Parkplatzsituation kann als augenscheinlich kritisch bezeichnet werden.  
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2.3. Grundstück 

2.3.1. Allgemeine Topographie 

Die Liegenschaft befindet sich in einer Eckparzelle, die straßenseitig Richtung Norden bzw, Osten 
ausgerichtet ist. Die Konfiguration ist als unregelmäßig und das Niveau als eben zu bezeichnen. 
Als Gesamtgröße ist gemäß dem Grundbuchstand eine Fläche von 6.764m2 ausgewiesen. Die 
Liegenschaft befindet sich nicht im Grenzkataster. 

 
 

Abb. 5: DKM – Digitale Katastermappe 

 
Quelle: Atlas NÖ 

 

Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012
**************************************

GST-NR G BA (NUTZUNG) FLÄCHE GST-ADRESSE
764/7 GST-Fläche 6764

Bauf . (10) 1918
Gärten (10) 4846 Reisenbauer-Ring 6

Legende :
Bauf. (10) : Bauflächen (Gebäude)
Gärten (10) : Gärten (Gärten)
************************************* A2 **************************************
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Abb. 6: Luftbild 

 
Quelle: Atlas NÖ 

 

Abb. 7: Straßenlärm [dB] 

 
Quelle: www.laerminfo.at 
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Abb. 8: Schienenlärm [dB] 

 
Quelle: www.laerminfo.at 

 
Ausgehend von der Wienerstraße sowie der Steinfeldstraße entsprechend Lärmkarte durch den 
Straßenverkehr eine Lärmimmission >70dB gegeben. Im Bereich der gegenständlichen 
Liegenschaft ist keine überdurchschnittliche Lärmbeeinträchtigung gegeben. 
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2.3.2. Gefahrenzonenplan 

Gemäß Hora Pass des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus weist die 
gegenständliche Adresse folgendes Naturgefahrenrisiken auf: 

 

Abb. 9: HORA-Pass (Auswertungsradius 50m) 

 

Die Einschätzung der Gefährdung basiert auf den auf hora.gv.at hinterlegten Informationen. Bitte beachten Sie, dass 
sich die Gefährdung aufgrund äußerer Umstände oder lokaler Anpassungen auch deutlich ändern kann. Das 
tatsächliche Risiko hängt in erheblichem Maße vom Zustand und den Eigenschaften des Gebäudes ab. Die mit Hilfe 
der HORA-Pass-Analyse gewonnenen Einschätzungen zur ausgewiesenen Gefahrensituation stellen grundsätzlich 
eine erste grobe Beurteilung dar. Sie ersetzen nicht die gegebenenfalls erforderlichen Planungen von eigenen 
Schutzmaßnahmen. Wird aus einer Einschätzung der Gefährdung ein Handlungsbedarf abgeleitet, wird empfohlen, 
die Unterstützung von örtlichen Fachleuten oder auf kommunaler oder Landesebene oder bei Versicherungen 
einzuholen oder spezialisierte Ingenieurbüros zu Rate zu ziehen.  
Quelle: www.ehora.at 

HORA-Pass
Adresse: Reisenbauer-Ring 6 Stiege 1, 2351 Wiener Neudorf
Seehöhe: 206 m
Auswerteradius: 50 m
Geogr. Koordinaten: 48,08962° N | 16,31181° O
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Ingenieurbüros zu Rate zu ziehen.

Naturgefahr:  Gefährdung:
Hochwasser    keine Daten
Oberflächenabfluss    hoch
Lawinen   keine Daten
Erdbeben      mittel
Rutschungen    keine Daten
Windspitzen                  mittel
Blitzdichte       niedrig
Hagel     hoch
Schneelast            niedrig
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2.3.3. Flächenwidmung/ Baubehörde 

Abb. 10: Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 

 
Quelle: https://wiener-neudorf.map2web.eu/ 

Flächenwidmung auf der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft: 
• Bauland – Wohngebiet  
• keine Bebauungsdichte festgelegt 
• Bebauungsweise – offen 
• Bauklasse VIII 

 
Es wird darauf hingewiesen, im Zuge von geplanten baulichen Änderungen in den jeweils aktuellen 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplan sowie in die besonderen Bestimmungen Einsicht zu 
nehmen. 

 

 

bewertungsgegenständliche 
Liegenschaft 

https://wiener-neudorf.map2web.eu/
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2.3.4. Anschlüsse 

Die Liegenschaft ist an alle zum Betrieb notwendigen öffentlichen Versorgungs- und 
Entsorgungsleitungen angeschlossen.  

2.3.5. Kontaminationen 

Das Grundstück wurde nicht auf Kontamination des Bodens untersucht, da dies nicht in das 
Fachgebiet des Sachverständigen fällt.  Entsprechend einer Novelle des 
Altlastensanierungsgesetzes gibt es seit 1. Jänner 2025 keine Verdachtsflächen mehr. Auf dem 
Altlastenportal wird folgendes veröffentlicht (gemäß § 18 Abs. 4 ALSAG):  

• Altablagerungen und Altstandorte, bei denen nach einer Erstabschätzung gemäß § 14 
Abs. 1 eine erhebliche Kontamination oder ein erhebliches Risiko zu erwarten ist,  

• Altablagerungen und Altstandorte, die einer Beurteilung gemäß § 14 Abs. 3 unterzogen 
wurden und  

• Altlasten  

Abb. 11: Auszug Altlasten GIS 

 
Quelle: https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/ 

Im Altlasten GIS ist die Liegenschaft nicht als Altlast verzeichnet. 

bewertungsgegenständliche 
Liegenschaft 
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Für Zwecke der gegenständlichen Bewertung wurde davon ausgegangen, dass keine toxischen, 
gefährlichen Substanzen oder gesundheitsschädlichen Substanzen anderer Art in oder an der 
Liegenschaft vorhanden sind. Ein späteres Aufscheinen solcher Substanzen kann eine erhebliche 
Auswirkung auf den Wert der Liegenschaft haben und würde eine Berichtigung des Gutachtens 
nach sich ziehen.  
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2.4. Gebäudebestand 

Auf der gegenständlichen Liegenschaft befindet sich ein Wohnhausanlage bestehend aus 
mehreren Bauteilen, die in den Jahren um 1981 errichtet wurde. Auf der Liegenschaft ist 
Wohnungseigentum begründet. Bewertungsgegenständlich ist das Wohnungseigentumsobjekt 
 W 31 Stiege I im 6. Stock der Liegenschaft. 

Abb. 12: Ansicht Stiege I 

 

Die Erschließung der gegenständlichen Liegenschaft erfolgt über einen Zugangsweg vom 
Reisenbauer – Ring. 

Abb. 13: Lageplan 

 
Quelle: Bauakt 

Stiege 1 
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Gemäß vorliegendem Wohnungseigentumsvertrag befinden sich auf der Liegenschaft 4 Stiegen 
mit jeweils 40 Objekten.  

Die Gebäudeausstattung lässt sich gemäß Einreichunterlagen wie folgt beschreiben: 

Gebäudeausstattung  
Nutzung: Wohnzwecke  
Baujahr: um 1981 
Bauzustand: durchschnittlich 
Lage: Siedlungslage 
Geschoße: Keller, Erdgeschoß, 7 Obergeschoße 

Mauerwerk: massiv (24cm lt. Bestandsplan) 
Fassade: verkleidet in Waschbetonoptik 
Dach: Flachdach 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster 

Haustor: Metalltüre mit Glaseinsatz 

Aufzug: Stiege 1 - Aufzugsanlage im Halbstock versetzt 
Außenanlagen: begrünt bzw. befestigt 
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2.4.1. Bauaufträge/ Baubescheide 

Im Zuge der Einsichtnahme in den Bauakt konnten folgende bewertungsrelevante Unterlagen bzw. 
Baubescheide ausgehoben werden. 

Datum bewilligte Maßnahme 

23.01.1981 Bescheid Baubewilligung nach den geänderten Plänen Wohnblock IV 

24.06.1985 Bescheid Bewohnungs- und Benützungsbewilligung Wohnblock IV 

 
Abb. 14: Ansicht/Schnitt Bestandsplan (1981) 

 
Quelle: Bauakt  
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2.4.2. Wohnungseigentum an W 31 Stiege I 

Das bewertungsgegenständliche Bestandsobjekt befindet sich im 6. Stock und wird über das 
allgemeine Stiegenhaus mit Lift im Halbstock erschlossen. Ausgerichtet ist die Einheit ostseitig 
bzw. in der Küche nordseitig. Aufgrund der Konfiguration ist ein Querlüften nur bedingt möglich. 
Das Objekt verfügt über Strom, Wasser- und Kanalanschluss. Die Beheizung und 
Warmwasseraufbereitung erfolgt über eine Hauszentralheiz- und -
warmwasseraufbereitungsanlage. 

Abb. 15: Grundriss Bestandsobjekt 

 

Quelle: Bauakt (Bestandsplan) 

Der Istzustand stimmt augenscheinlich weitgehend mit dem baubehördlichen Konsensplan 
überein. 
 
Die Wohnung gliedert sich in einen zentralen Vorraum, von dem aus, zwei ostseitig orientierte 
Zimmer, eine Küche, ein Wohnzimmer mit Loggia sowie ein WC, ein Bad und ein Abstellraum 
erschlossen werden. 
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Die Ausstattung beschreibt sich wie folgt: 

W 31 Stiege I 

Räume: Böden:  Fliesenboden in Vorraum, Küche, Sanitärbereich und 
Wohnzimmer, Laminat bzw. Teppich in den Zimmern 

 Wände: tapeziert/gemalt, im Sanitärbereich verfliest 

 Decken: gemalt 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster, Außenjalousien 
Innentüren: weißes Türblatt in weißen Zargen 
Küche: küchentypische Ober- und Unterkästen mit E-Herd, Abwasch 

Sanitär:  Bad mit Waschbecken, Badewanne, Waschmaschinenanschluss, E-Strahler, separates 
Stand WC 

Heizung: Hauszentralheizung (Fernwärme), Fußbodenheizung 
Zustand:  durchschnittlich bis gut 
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Die technischen Einrichtungen wurden nicht auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. Eine Aussage 
über die Funktionsfähigkeit dieser ist somit nicht möglich. Ein aktueller E-Befund liegt nicht vor. 
Augenscheinlich befindet sich die Wohnung in einem durchschnittlichen bis guten Zustand. 

Laut Auskunft der Verpflichteten steht der Wohnung ein Kellerabteil zur Nutzung zur Verfügung.  

 

2.4.3. Nutzfläche 

Im vorliegenden Bestandsplan weist das gegenständliche WE-Objekt eine Nutzfläche von 75,92m2 
(inkl. 7,71m2 Loggia) auf. 

Gemäß Nutzwertgutachten vom 12.10.1983 werden dem Objekt folgende Nutzwerte zugewiesen: 

 
Quelle:  Von der Hausverwaltung zur Verfügung gestellt 

Seitens des Sachverständigen wurde das Objekt im Rahmen der Befundaufnahme nicht 
vermessen. Es wird von der Fläche gemäß Planstand ausgegangen. 

2.4.4. Bestandrechte / Rechte Dritter 

Das Objekt wird eigengenutzt. Über etwaige Bestands- und Nutzungsrechte liegen keine 
Informationen vor. 
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2.4.5. Wohnbeitragsvorschreibung / 

Reparaturrücklage 

Seitens der Hausverwaltung (Austria AG Gemeinn. Wohnungsgesellschaft) wurde folgende 
Wohnbeitragsvorschreibung übermittelt: 

 

Der Stand der Reparaturrücklage beträgt zum 25.09.2025 laut Auskunft der Hausverwaltung  
€ 369.411,39 

Als geplante Investitionen sind nach erfolgtem Mehrheitsbeschluss die Montage von 
automatischen Türschließern bei den allgemeinen Kellertüren.  

Laut Auskunft der Hausverwaltung befinden sich die Außenstellplätze teilweise im Eigentum der 
Austria AG Gemeinn. Wohnungsgesellschaft und werden an die Bewohner vermietet. 

    
    
    
    
    

Instandhaltung
Betriebskosten
Verwaltungskosten
Heizkosten
Warmwasser

Vorschreibungsposition

Frau
Anneliese Reicher
Reisenbauerring 6/1/31
2351 Wiener Neudorf

83,51
155,83
30,15
91,46
33,35

AUSTRIA AG Gemeinn.Wohnungsgesellschaft
Bahnhofplatz 1, 2340 Mödling

0,00
10,00
10,00
20,00
10,00

Netto  394,30
 
 

+ 10,00% USt von 219,33
+ 20,00% USt von 91,46

21,93
18,29

 
 

Entgelt monatlich 434,52

Betrag USt-%

Sehr geehrte Frau Reicher!
 
Die laufende Abbuchung erfolgt am 5. des Monats bzw. zum nächstfolgenden Werkstag. Änderungen werden
automatisch berücksichtigt.
 
"Diese Rechnung ist eine Dauerrechnung im Sinne des UStG und gilt für den angegebenen Leistungszeitraum oder
bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie durch eine andere ersetzt wird bzw. das Vertragsverhältnis endet".
 
 
Mit freundlichen Grüßen
AUSTRIA AG
Gemeinn.Wohnungsgesellschaft
 
 
ACHTUNG!! 
Leisten Sie Ihre Zahlungen ausschließlich auf das Konto IBAN AT11 5300 0083 5503 1013  BIC: HYPNATWW und
geben Sie bitte unbedingt folgende Zahlungsreferenz an: 300020400300

Wohnhausanlage: 2351 Wr.Neudorf,Reisenbauerring 6
Die Rechnungslegung erfolgt im Auftrag der Eigentümergemeinschaft.

Mödling 23.09.2025

VORSCHREIBUNG  AB 01.01.2025
bis 31.12.2025

Ihre BN-NR:
Best.art:
Rechn.Nr.
UID-Nr.
** DUPLIKAT **

00204-00300-5
WHG/6/1/31

00204-00300-2025-0001
ATU59193508

 
  Zahlen mit Code

AUSTRIA AG Gemeinn.Wohnungsgesellschaft
Bahnhofplatz 1,2340 Mödling, Telefon 02236/44800

Sitz/FB-Gericht: Mödling/LG Wr. Neustadt Firmenbuchnummer FN 90397 m, DVR-Nr. 0091880

00204 00300 5 - Seite 1gedruckt mit domizil+
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2.5. Energieausweis 

Seitens der Hausverwaltung wurde folgender Energieausweis übermittelt: 

 

A ++

A +

A

B

C

D

E

F

G

C C C C

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

BEZEICHNUNG

Nutzungsprofil

Gebäude(-teil)

Straße

PLZ/Ort

Grundstücksnr.

Baujahr

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe

Letzte Veränderung

18.10.2019ZTECArchiPHYSIK 15.0.107 - lizenziert für ZTEC ZT GMBH

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe März 2015

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWB Ref,SK PEB SK CO2 SK f GEE

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz” des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und nach Maßgabe der NÖ BTV 2014. Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und
Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Mehrfamilienhäuser

Wohnen

764/7

2351 Wiener Neudorf

Reisenbauerring  6

Reisenbauerring 6 - Stiegen 1-4

1981

Wiener Neudorf

16128

200 m

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als
flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und
Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems
berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der
Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger
Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er
entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines
österreichischen Haushalts.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines
dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen
nicht erneuerbaren (PEBn.ern.) Anteil auf.

CO2: Gesamte den Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschließlich jener für Vorketten.



 
Mag. (FH) Daniel Ertl, MSc 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilien 
 

 
GA 2351 Wiener Neudorf, Reisenbauer-Ring 6, W 31 St I  Seite 33 

2.6. Einheitswert 

Gemäß Bekanntgabe des Finanzamt Baden Mödling stellt sich der maßgebliche Einheitswert für 
die Liegenschaftsanteile wie folgt dar: 

 
Feststellungs-stichtag 
besonderer Wert zum 
Stichtag 

Einheitswert [Euro] Bodenwert pro m² Hektarsatz 
Landwirtschaft Hektarsatz Forst 

Grundvermögen 01.01.1988 1.668.713,62 7,2673   

 

Der Grundbesitz ist steuerlich zugerechnet Anteil 

Anneliese Reicher     € 11.053,12 72/10870 

 

Der Grundsteuermessbetrag beträgt: € 3.331,95 
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3. GUTACHTEN 

Auftragsgemäß ist der Verkehrswert für das gegenständliche Wohnungseigentumsobjekt zu 
ermitteln. Dieser entspricht jenem Betrag, der zum Stichtag, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen 
Beschaffenheit und der Lage der Liegenschaft ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche 
Verhältnisse, bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Der Verkehrswert bezieht sich auf den 
genannten Stichtag. Umstände, welche am Wertermittlungsstichtag bereits voraussehbar sind, 
müssen jedoch Berücksichtigung finden.  

Im Einzelfall wird der Kaufpreis zwischen den subjektiven Wertvorstellungen des Verkäufers und 
des Käufers liegen. Er muss nicht dem Verkehrswert der Liegenschaft entsprechen.  

3.1. Bewertungsgrundsätze 

Die Bewertung erfolgt nach den Bestimmungen des Liegenschaftsbewertungsgesetzes und nach 
Maßgabe aller in vorstehender Beschreibung enthaltener wertbeeinflussender Merkmale und 
Feststellungen sowie unter Bedachtnahme der Verhältnisse am Realitätenmarkt zum Stichtag. Im 
Falle von Neuerungen bleibt eine Anpassung des Gutachtens vorbehalten. 

Als Verfahrensmethodik sind gemäß § 3 des Liegenschaftsbewertungsgesetzes 1992 (LBG 1992) 
Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen. Als solche 
Verfahren kommen insbesondere das: 

• Vergleichswertverfahren gemäß § 4 LBG, das 
• Ertragswertverfahren gemäß § 5 LBG und das 
• Sachwertverfahren gemäß § 6 LBG 

in Betracht. 

Das Vergleichswertverfahren setzt einen Vergleich mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen 
vergleichbarer Sachen voraus. Unter vergleichbaren Sachen gemäß § 4 LBG sind solche zu 
verstehen, die hinsichtlich der wertbeeinflussenden Umstände weitestgehend mit der zu 
bewertenden Sache übereinstimmen.  

Bei Anlageobjekten wird zur Verkehrswertermittlung das Ertragswertverfahren primär angewendet, 
da diese Objekte nach der allgemeinen Marktauffassung üblicherweise zur Ertragserzielung 
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angeschafft werden. Dabei werden die tatsächlichen, und für leerstehende Objekte fiktive, 
nachhaltige und marktübliche Nettomieten als Kalkulationsgrundlage in Ansatz gebracht. Dieser 
um Wagnis, Instandhaltung und Bewirtschaftung gekürzte Wert wird auf die Restnutzungsdauer 
des Gebäudes zu einem angemessenen Zinssatz kapitalisiert. Das Ergebnis widerspiegelt eine 
mögliche Investitionsentscheidung eines potentiellen Käufers.  

Das Sachwertverfahren wird als Ausgangsbasis für die Ermittlung des Verkehrswertes von 
Liegenschaften angewendet, die üblicherweise zum Zweck der Eigennutzung angeschafft und 
gehalten werden und bei denen üblicherweise keine Ertragserzielungsabsicht im Vordergrund 
steht. 

Auf Grund der Art und Beschaffenheit der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft, gelangt im 
Zuge der Bewertung das Vergleichswertverfahren zur Anwendung. 

Für die Flächenangaben im Grundbuch bzw. in natura haftet der SV nicht; ein digitaler Auszug liegt 
vor und wurde als Grundlage herangezogen. Allenfalls gegebene Nutzflächendifferenzen zwischen 
den vorgelegten Plänen und den festgestellten Flächen in natura anlässlich des Augenscheines 
sowie Detailabweichungen in der Materialbeschreibung, Beschreibung der Mängel und des 
Reparatur- und Pflegerückstaus, oä., verändern den hier ermittelten Verkehrswert keinesfalls, da 
in den Beschreibungen keine taxativen Aufzählungen erfolgt sind. Für nicht erwähnte Mängel haftet 
der SV nicht. 

3.2. Verkehrswertermittlung 

Da es sich um ein primär zur Eigennutzung geeignetes Objekt handelt und von einer 
Bestandsfreiheit ausgegangen wird, gelangt im Zuge der Verkehrswertermittlung das 
Vergleichswertverfahren zur Anwendung. 

3.3. Vergleichswertverfahren 

Im Vergleichswertverfahren nach § 4 LBG 1992 ist der Wert der Sache durch Vergleich mit 
tatsächlich erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). 
Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände 
weitgehend mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der 
Sache und geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch 
Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen. Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im 
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redlichen Geschäftsverkehr in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten 
erzielt wurden. 

3.3.1. Bewertungsparameter 

Die gegenständliche Wohnung weist, wie im Befundteil beschrieben, folgende Merkmale auf: 

Nutzfläche:  75,92m2 

Lage:   6. Stock, ostseitige Ausrichtung 

Zimmeranzahl:  3 Zimmer, Küche, Vorraum 

Badezimmer:  1 Badezimmer, 1 separates WC 

Erhaltungszustand: augenscheinlich durchschnittlich bis gut 

Grundrissgestaltung: durchschnittlich 

Freifläche:  ostseitige Loggia 

Sonstiges Zubehör: Kellerabteil 

 

3.3.2. Vergleichswerte 

Es konnten folgende Vergleichswerte von transaktionierten Eigentumswohnungen in der näheren 
Umgebung erhoben werden. 

 
 

NR Adresse Top KV Datum Fläche Kaufpreis
1 Reisenbauer-Ring 6  W 15 St IV 1981 09.09.2022 93,00 m² 315.000,00 €       
2 Reisenbauer-Ring 6 W 5 Stg I 1981 17.10.2022 93,00 m² 310.000,00 €       
3 Reisenbauer-Ring 6 W 20 St I 1981 11.11.2022 93,00 m² 295.000,00 €       
4 Reisenbauer-Ring 6 Top 19 St IV 1981 13.01.2023 90,68 m² 240.000,00 €       
5 Reisenbauer-Ring 6 W 11 Stg II 1981 11.09.2024 83,63 m² 200.000,00 €       
6 Reisenbauer-Ring 5 W 17 St II 1982 10.06.2024 72,27 m² 205.000,00 €       
7 Reisenbauer-Ring 5 W 4, St IV 1982 06.09.2023 108,92 m² 300.000,00 €       
8 Reisenbauer-Ring 1  Top 4 St III 1979 14.04.2023 83,05 m² 270.000,00 €       
9 Reisenbauer-Ring 8 W 7 St IV 1983 19.11.2024 68,61 m² 210.000,00 €       

10 Reisenbauer-Ring 7 W 18 St I 1982 05.12.2022 130,22 m² 298.240,00 €       
11 Reisenbauer-Ring 7  W 3 St II 1982 24.11.2022 130,22 m² 350.000,00 €       
12 Reisenbauer-Ring 6 W 22 St IV 1981 13.02.2025 61,12 m² 185.000,00 €       
13 Reisenbauer-Ring 6 W 23 St IV 1981 06.02.2025 31,39 m² 135.000,00 €       

Parifzieru
ng/ 
Baujahr
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Die erhobenen Vergleichswerte befinden sich auf der gegenständlichen Liegenschaft bzw. den 
angrenzenden annähernd vergleichbaren Gebäuden. Eine lagespezifische Anpassung ist somit 
nicht erforderlich. 

3.3.3. Preisentwicklung am Immobilienmarkt 

Entsprechend der von der Statistik Austria ausgewiesenen Werte für Wohnungen in der Gemeinde 
Wiener Neudorf zeigt sich folge Preisentwicklung: 

 

Weiters kann seit 2024 auf Grund der vorherrschenden Marktbedingungen von einem eher 
stagnierenden Preisverlauf ausgegangen werden: 

Abb. 16: RREFIX Preisprognose 2025 

 
Quelle: Re/max Real estate Future Index 2024 für 2025 
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Dahingehend werden die erhobenen Vergleichswerte zeitlich wie folgt angepasst: 

 

Die angepassten Vergleichswerte stellen sich somit wie folgt dar: 

 

Zur Identifizierung und Eliminierung von Ausreißern (Kaufpreise, die auf Grund von 
ungewöhnlichen oder persönlichen Verhältnissen zustande gekommen sind), wird ein 
Konfidenzintervall von +/- 35% vom Mittelwert festgelegt. 

 

Der Vergleichswert 13 befindet sich außerhalb des Konfidenzintervalls und wird daher 
ausgeschieden.  

 

 

 

Jahr Anpassung
2021 -7,75%
2022 4,91%
2023 -0,93%
2024 0,00%
2025 0,00%

angepasste Werte
NR Preis/m2 KV Zeitpunkt gesamt

1 3.387,10 € 4,9% 3.553,06 €
2 3.333,33 € 4,9% 3.496,67 €
3 3.172,04 € 4,9% 3.327,47 €
4 2.646,67 € -0,9% 2.622,85 €
5 2.391,49 € 0,0% 2.391,49 €
6 2.836,59 € 0,0% 2.836,59 €
7 2.754,32 € -0,9% 2.729,53 €
8 3.251,05 € -0,9% 3.221,79 €
9 3.060,78 € 0,0% 3.060,78 €

10 2.290,28 € 4,9% 2.402,50 €
11 2.687,76 € 4,9% 2.819,46 €
12 3.026,83 € 0,0% 3.026,83 €
13 4.300,73 € 0,0% 4.300,73 €

Anpassung

Mittelwert Mittelwert 3.060,75 €           
untere Grenze Mittelwert - 35% 1.989,49 €           
obere Grenze Mittelwert + 35% 4.132,01 €           
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Aus den übrigen Vergleichswerten lassen sich folgende statistische Kennzahlen ableiten: 

 

3.3.4. objektspezifische Anpassung 

Das bewertungsgegenständliche Wohnungseigentumsobjekt weist einen augenscheinlich 
durchschnittlichen bis guten Zustand auf. Dementsprechend wird in der Verkehrswertermittlung 
eine Zustandsanpassung in der Höhe von +5% vorgenommen.  

3.4. Verkehrswertermittlung  

WE-OBJEKT W 31 St I 

Ausgehend vom Mittelwert der Vergleichswerte von rd. € 2.960,-/m2 lässt sich für das 
gegenständliche Wohnungseigentumsobjekt unter Berücksichtigung des im Befundteil 
beschriebenen objektspezifischen unterdurchschnittlichen Zustandes der Verkehrswert wie folgt 
ermitteln: 

 
Für die BLNr. 34 der Liegenschaft KG 16128 EZ 1513 ermittelt sich somit ein Verkehrswert in der 
Höhe von gerundet € 236.000,-. 

Kennwert KP/m2
Minimum 2.391,49 €       
Maximum 3.553,06 €       
Median 2.931,71 €       
Mittelwert 2.957,42 €       

Mittelwert Vergleichswerte angepasst 2.960,00 €                

objektspezifische Anpassung
guter, sanierter Zustand 5% 148,00 €            
angepasster Vergleichswert 3.108,00 €          
Fläche lt.  Bestandsplan 75,92
Verkehrswert 235.959,36 €           
Verkehrswert W 31 St I 236.000,00 €           
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4. ZUSAMMENFASSUNG 

Der 

VERKEHRSWERT der BLNr. 34 (72/10870 Anteile) 

verbunden mit Wohnungseigentum an W 31 St I 

der Liegenschaft, inneliegend im Grundbuch 16128 Wiener Neudorf, EZ 1513, GST-Nr. 764/7,  

per Adresse 

2351 Wiener Neudorf, Reisenbauer-Ring 6  
 

beträgt zum Stichtag, den 17. September 2025 

gerundet 

€ 236.000,- 

(in Worten: Euro zweihundertsechsunddreißigtausend) 

 

24. Oktober 2025 

 

 

Der allgemein beeidete u. gerichtlich zertifizierte Sachverständige 

Mag (FH) Daniel Ertl, MSc 
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5. FOTODOKUMENTATION 
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6. ANLAGEN 

Anlage ./I Unterlagen/Bescheide Baubehörde      2 Seiten 

Anlage ./II Wohnungseigentumsvertrag       8 Seiten 
 
Anlage ./III Protokoll der Eigentümerversammlung vom 14.12.2023    7 Seiten 

 























Austria AG I Bahnhofplatz 1 I A-2340 Mödling

Frau
Anneliese Reicher
p.A. Mag. Michael Luszczak 
Grazer Strasse 77
2700 Wiener Neustadt

Bearbeitung:
Abteilung:

Telefon/Fax:
Mail/Homepage:

Mag. Tamara Lenz MA
Hausverwaltung
+43 (2236) 44 800 - 218 / 
t.lenz@wet.at / www.wet.at

Datum: 19.01.2024

Objekt: 204 - 2351 Wiener Neudorf, Reisenbauerring 6

Protokoll Eigentümerversammlung vom 14.12.2023

Sehr geehrte Damen und Herren!

Anbei übersenden wir Ihnen das Protokoll von der Eigentümerversammlung vom 14.12.2023 zu Ihrer 
weiteren Verwendung.

Mit freundlichen Grüßen

Austria AG

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft

 Bernhard Juill MA

Austria AG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft | A­2340 Mödling | Bahnhofplatz 1 |  T +43 (2236) 44800 | Fax - 111
www.wet.at| office@wet.at | Landesgericht Wiener Neustadt | FN 90397m | UID: ATU46094701



PROTOKOLL

zur Eigentümerversammlung der Eigentümergemeinschaft

2351 Wiener Neudorf, Reisenbauerring 6

Zeit: 14.12.2023, 17:00 Uhr
Ort: 2344 Maria Enzersdorf, Liese Prokop-Platz 1, Bundessport- und Freizeitzentrum 
Südstadt

Anwesend: Eigentümergemeinschaft mit 35,45 %
 Bernhard Juill MA, Hausverwalter/in

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Finanzbericht
3. Allgemeines

KONTAKTAUFNAHME MIT DER HAUSVERWALTUNG

Assistent/in Nina Jokic n.jokic@wet.at Tel: +43 (2236) 44 800 - 
213
Fax: +43 (2236) 44 800 
511 - 511

Hausverwalter/in Bernhard Juill MA b.juill@wet.at Tel: +43 (2236) 44 800 - 
231
Fax: +43 (2236) 44 800 
511 - 511

HOTLINE (außerhalb der Bürozeiten) Tel: 02236 44800 - 444

Postadresse 2340 Mödling, Bahnhofplatz 1

Bürozeiten Montag bis Donnerstag: 08:00 - 12:00 und 13:00-16:00
Freitag: 08:00 - 12:00



Begrüßung

Herr Bernhard Juill begrüßt die anwesenden Eigentümer und stellt sich als zuständigen Verwalter sowie 
Herrn Jogl als zuständigen Techniker vor.

Finanzbericht

Die Instandhaltungsrücklage beträgt zum Stichtag 14.12.2023 € 319.456,42. Derzeit werden € 153.849,72 
pro Jahr angespart, dies entspricht € 12.820,81 pro Monat bzw. € 1,54/NW.

Wohnungseigentum

Herr Juill erklärt den anwesenden Eigentümern die neuen gesetzlichen Änderungen des 
Wohnungseigentumsgesetz, unter anderem die Rücklagendotierung ab 01.07.2022.

Rücklage:

Ab 01.07.2022 sind laut Wohnungseigentumsgesetzt € 0,90/m² Nutzfläche pro Monat vorzuschreiben. Dies 
würden einem Betrag von ca. € 0,97/NW pro Monat entsprechen.

Ausnahmefälle:
Besonderes Ausmaß der bereits vorhandenen Rücklage
Erst kürzlich zurückliegende Neuerrichtung oder durchgreifende Sanierung
Reihen- oder Einzelhausanlagen mit im WE-Vertrag vereinbarter umfassender Selbsterhaltung des 
Wohnungseigentümers

Privilegierte Änderungen:
Änderungen, welche keine schutzwürdigen Interessen der anderen Eigentümer beeinträchtigen und 
weiteres entweder der Übung des Verkehrs entsprechen, oder wichtigen Interessen des 
Wohnungseigentümers dienen.

Privilegierte Änderungen sind z.B.:
Anbringung einer Vorrichtung zum Langsamladen eines elektrisch betriebenen Fahrzeuges 
(einphasiges Laden mit max. 3,7 kW, vergleichbar mit einer Steckdose)
Barrierefreie Ausgestaltung eines WE-Objekts oder von allgemeinen Teilen der Liegenschaft 
Anbringung einer Solaranlage an einem als Reihenhaus oder Einzelgebäude errichteten 
Wohnungseigentumsobjekt
Anbringung von sich in das Erscheinungsbild des Hauses harmonisch einfügenden Vorrichtungen 
zur Beschattung eines Wohnungseigentumsobjektes 
Einbau von einbruchsicheren Türen 

Die Zustimmung eines Wohnungseigentümers in den Fällen der privilegierten Änderungen gilt als erteilt, 
wenn der Wohnungseigentümer von der geplanten Änderung durch Übersendung auf die in §24 Abs. 5 
WEG bestimmte Weise verständigt worden ist und der Änderung nicht innerhalb von 2 Monaten nach 
Zugang der Verständigung widerspricht.



In der Verständigung muss die geplante Änderung klar und verständlich beschrieben werden und müssen 
die Rechtsfolgen des Unterbleibens eines Widerspruchs genannt werden. Ein Widerspruch muss, dem die 
Änderung anstrebenden Wohnungseigentümer auf Papier oder in dauerhaft speicherbarer Form 
übermittelt werden. Eine wesentliche und dauernde Beeinträchtigung seines Wohnungseigentums- oder 
Zubehörobjekts muss ein Wohnungseigentümer allerdings auch dann nicht dulden, wenn er einen 
Widerspruch unterlassen hat.

Hat eine Änderung, für die auch allgemeine Teile der Liegenschaft in Anspruch genommen wurden, im 
Weiteren höhere Kosten für die Erhaltung dieser allgemeinen Teile zur Folge, so hat der 
Wohnungseigentümer die durch seine Änderung verursachten Mehrkosten zu tragen.

Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft:
Die Beschlussfassung wurde erleichtert und tritt die Änderung mit 01.07.2022 in Kraft. 

Variante 1: Einfache Mehrheit (50% + 1 Anteil nach Grundbuch)
Variante 2 (neu): Eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, nach Miteigentumsanteilen. 
Diese Zweidrittelmehrheit muss zumindest ein Drittel der Miteigentumsanteile erreichen. 
Unter den abgegebenen Stimmen wird jede Rückmeldung gezählt, auch jene welche „egal“ abgeben. 

Allgemeines 

Fenstertausch

Die anwesenden Eigentümer besprechen das Thema Fenstersanierung. Eine Reparatur des Fensters wird 
grundsätzlich von der Hausverwaltung beauftragt und über die Rücklage abgerechnet. 

Die Eigentümer berichten, dass Sie teilweise die Fenster selbst getauscht haben. 

Es wurde die weitere Vorgehensweise bezüglich Fenstersanierung besprochen. Dabei werden zuerst 
Angebote für ein Sachverständigengutachten eingeholt und der Bestbieter wird zur Abstimmung gebracht.

Sollte das Gutachten mehrheitlich beschlossen werden, wird dieses seitens der Hausverwaltung im Namen 
der Eigentümergemeinschaft beauftragt und über die Rücklage abgerechnet. Auf Basis des Gutachtens wird 
eine Ausschreibung der Leistungen erstellt und Angebote eingeholt. Der Bestbieter unter den 
ausführenden Firmen wird den Eigentümern zur Beschlussfassung über die Ausführung vorgelegt.

Bezüglich der Ersetzung des Aufwandes abzüglich einer Abschreibung von bereits durch Eigentümer 
getauschte Fenster bedarf es eines Mehrheitsbeschlusses der Eigentümer. 

E-Sanierung

Die Hausverwaltung teilt den anwesenden Eigentümern mit, dass eine gesetzliche Erhaltungspflicht besteht 
und die Sicherheit in der Benutzung der Anlagen gewährleistet sein muss. Es wurden die allgemeinen 
elektrischen Anlagen überprüft und ein Prüfprotokoll ausgestellt.

Nach erfolgter Ausschreibung wurde die Sanierung der allgemeinen elektrischen Anlagen durchgeführt.

Dachsanierung
Die anwesenden Eigentümer fragen nach, warum für die Dachsanierung ca. € 600.000 ausgegeben wurden, 
obwohl in einem benachbarten Wohnblock (Reisenbauerring 5) das Dach um angeblich € 50.000 saniert 
wurde.



Anm. der Hausverwaltung-Technik:
Hier werden offensichtlich völlig verschiedene Leistungsumfänge miteinander verglichen.

o Um die behaupteten Kosten kann bei der Dachfläche des Nachbarobjektes maximal die 
Isolierschichte des Daches erneuert worden sein, wofür zwangsläufig auch die Dachbekiesung 
umgeschichtet werden müsste.

o Im Objekt Reisenbauerring 6 wurden im Rahmen einer Generalsanierung des Daches zumindest:
die vorhandene thermische Solaranlage abgebaut, abtransportiert und entsorgt.
Ebenso die Betonblöcke der zugehörenden Fundamente.
Absaugung und Abtransport der Dachbekiesung
Abbruch zahlreicher, zum Dachaufbau gehörender, Bauteile.
Aufbringen einer zeitgemäßen Dämmung, was dafür verantwortlich ist, dass die Kosten 
über die gesamte Dachsanierung vom Land NÖ gefördert wurden.
Herstellung einer neuen Attika in sämtlichen Dachbereichen und deren Aufbauten 
(Aufzugs-, . ehem. Heizhäuser und Dachausstiege)
Herstellung einer neuen mehrlagigen Dachisolierung
Herstellung der Verblechung sämtlicher Kamine und Lüftungsaufbauten
Antransport und Aufbringung der neuen Bekiesung
Errichtung einer vorschriftsmäßigen Absturzsicherung (Seilsicherung )
Erneuerung der Brandrauch-Entlüftungskuppel in den Stiegenhäusern
Erneuerung der Blitzschutzanlage
Zahlreiche, im Rahmen der Generalsanierung erforderlichen Nebenarbeiten.

Die Durchführung der o.a. Arbeiten zu einem Preis von ca. € 600.000 wurden von der Mehrheit der 
Eigentümer im Jahr 2012 beschlossen und auf dieser Grundlage durchgeführt.

Notbeleuchtung
Die anwesenden Eigentümer sind der Ansicht, dass die Notbeleuchtung nicht der Norm entspricht. Die 
Hausverwaltung teilt den anwesenden Eigentümern mit, dass die Notbeleuchtung der Norm entspricht. 

Efeu/Baum
Anwesende Eigentümer teilen mit, dass auf der Stiege 3 der Efeu zurückgeschnitten bzw. entfernt gehört.
Im Zuge der Versammlung konnte nicht geklärt werden, ob der Efeu event. bereits entfernt wurde.

Die Hausverwaltung wird den Efeu von einer Fachfirma kontrollieren lassen und gegebenenfalls 
Maßnahmen setzen.

Des Weiteren ist auf der Stiege 2 nach der Fällung des Baumes noch der Baumstumpf zu entfernen. Die 
Hausverwaltung wird eine Firma mit der Entfernung beauftragen. 

Bezüglich der Bäume teilt die Hausverwaltung mit, dass diese jährlich einer Überprüfung auf 
Verkehrssicherheit unterzogen werden. Sollten nach der Überprüfung Maßnahmen zu setzen sein, werden 
diese ausgeschrieben und der Bestbieter mit der Umsetzung beauftragt.



Heizung
Die anwesenden Eigentümer fragen nach, ob eine Abrechnung nach Verbrauch möglich ist. 

Seitens der Hausverwaltung wird hierzu zunächst klargestellt, dass der gegenwärtige Aufteilungsschlüssel 
den gesetzlichen Vorgaben bzw. dem Wohnungseigentumsvertrag entspricht und seitens der 
Hausverwaltung nicht autonom geändert werden darf. Die Umstellung auf eine verbrauchsabhängige 
Abrechnung pro Wohnung bedarf vielmehr eines gesonderten Beschlusses der Eigentümergemeinschaft, in 
welchem sich Zweidrittel der Anteile für diese Maßnahme aussprechen müssen (§ 32 Abs. 3 WEG). Weitere 
formelle Voraussetzung für eine solche Beschlussfassung ist die Möglichkeit, den Verbrauch der einzelnen 
Wohneinheiten durch Messgeräte mit „wirtschaftlich vernünftigem Kostenaufwand“ ermitteln zu können.
 
Darüber hinaus hat gemäß den Bestimmungen des Heiz- und Kältekostenabrechnungsgesetzes (HeizKG) 
auch jeder einzelne Wärmeabnehmer/Wohnungseigentümer das Recht, eine nachträgliche Ausstattung der 
Wohnungen mit Wärmezählern vor Gericht zu beantragen (§ 6 HeizKG). Auch hierbei ist die 
Wirtschaftlichkeit einer solchen Maßnahme insofern Voraussetzung als ein entsprechendes Kosten-
/Nutzengutachten durch einen Sachverständigen vorgelegt werden muss.

Zur Wirtschaftlichkeit des Einbaus von Messgeräten teilt die Hausverwaltung mit, dass aufgrund der 
komplexen baulichen Gegebenheiten der Einbau von Wärmemengenzählern für Heizung beziehungsweise 
Durchflusszählern für Warmwasser für jede Wohnung mit erheblichem Aufwand verbunden sein wird. 
Hinzukommt, dass die Zähler gemäß den Bestimmungen des Maß- und Eichgesetzes alle fünf Jahre 
erneuert werden müssten. Schließlich sind auch die Kosten für Ablesung und Abrechnung durch ein 
Fachunternehmen zu berücksichtigen.

Darüber hinaus bedeutet die Umstellung der Kostenschlüssels allein noch keinen Beitrag zu 
Energieersparnis oder Nachhaltigkeit, da es sich grundsätzlich lediglich um eine Umverteilung der 
Gesamtheizkosten der Liegenschaft handelt und ein positiver Effekt auf das Heizverhalten der einzelnen 
Bewohner nicht von vornherein feststeht. Aufgrund von Erfahrungswerten der WETgruppe in verwalteten 
Liegenschaften ähnlichen Alters mit verbrauchsabhängiger Abrechnung muss jedenfalls darüber informiert 
werden, dass diese in Wohnungen mit exponierterer Lage (z.B. im Erd- oder Dachgeschoß) im Regelfall zu 
teilwiese erhebliche höheren Energiekosten führt, da diese allein aufgrund ihrer baulichen Lage mehr 
Energieaufwand zur Beheizung benötigen als etwa Wohnungen in Zwischengeschoßen. Umgelegt auf 
sämtliche Wohnungen stellt die Verrechnung der Energiekosten nach Nutzfläche/Nutzwerten nach 
Meinung der Verwaltung jedenfalls das „gerechtere“ System dar und ist eine verbrauchsabhängige 
Abrechnung über Wohnungsmessgeräte eher im Neubaubereich sinnvoll, dessen thermische 
Grundvoraussetzungen altersbedingt völlig unterschiedlich zu betrachten sind.

Investitionen zur Erzielung wirklich nachhaltiger und energieeffizienter Maßnahmen könnten nach 
Meinung der WET sinnvoller zur Verbesserung solcher bestehenden Voraussetzungen eingesetzt werden, 
verwiesen wird hierbei etwa auf die ungedämmten Steigleitungen in den Häusern, welche zwangsweise zu 
nicht unerheblichen Energieverlusten führen.  

Abschließend verweist die Hausverwaltung darauf, dass selbst im Falle der Bejahung der Wirtschaftlichkeit 
und Vorliegen eines „Zweidrittelbeschlusses“ rechtlich keine gänzliche Abrechnung der Wärmekosten nach 
Verbrauch der einzelnen Wohneinheiten möglich wäre. Nach Einbau der Messgeräte käme zwingend das 
HeizKG zur Anwendung, nach welchem 30 Prozent der Wärmekosten weiterhin nach Heiznutzfläche 
abzurechnen sind. Dieser verpflichtende Flächenanteil könnte ausschließlich durch eine Vereinbarung 
sämtlicher (!) Wohnungseigentümer reduziert werden, auch in diesem Falle allerdings maximal auf 15% (vgl. 
§ 10 Abs. 1 HeizKG).



Im Sinne der gesamten Eigentümergemeinschaft ersucht die Hausverwaltung abschließend alle 
Wohnungseigentümer, angesichts der gegenwärtigen Preis- und Rohstoffsituation auf sparsamen Umgang 
bei Beheizung und Warmwasserverbrauch zu achten und energievergeudende Maßnahmen (u.a. zu langes 
Offenlassen von Wohnungs-/Stiegenhausfenstern oder Dachkuppeln während der Heizperiode) unbedingt 
zu vermeiden. Auch auf gemäßigte Temperaturen in den Wohnräumen sollte möglichst geachtet werden!

Darlehen
Die Hausverwaltung teilt den anwesenden Eigentümern mit, dass derzeit noch 2 Darlehen offen sind. 

Das Wohnbauförderungsdarlehen 68 läuft bis 01.04.2029 und kann der aushaftende Anteil von jedem 
Darlehensnehmer zum 01.04 und 01.10 eines Jahres vorzeitig zurückbezahlt werden.

Das Sanierungsdarlehen für das Dach läuft mit 01.03.2024 aus.

Fahrradraum
Die anwesenden Eigentümer fragen an, ob die Möglichkeit besteht, den Fahrradraum nach außen zu 
verlegen. Die Hausverwaltung teilt diesbezüglich mit, dass pro Stiege ein Fundament inkl. Absperrgitter 
hergestellt werden müsste.

Für die Umsetzung bedarf es eines Mehrheitsbeschlusses.

Aufzugstüren
Eine anwesende Eigentümerin merkt an, dass die Aufzugstüren zu sanieren sind. Die Hausverwaltung wird 
sich diesbezüglich mit der Aufzugsfirma in Verbindung setzen.

Die anwesenden Eigentümer haben keine weiteren Anliegen und wird die Versammlung um 19:45 Uhr 
beendet.

Mödling, 19.01.2024
 Bernhard Juill MA, Hausverwalter/in

VERTEILER
Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer


